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Amtliche Bekanntmachungen

Sitzung der Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes der 
„Ehrenbürggruppe“
B e k a n n t m a c h u n g :
Am Mittwoch, 29.07.2020 findet um 19.00 Uhr im Sportheim in 
Schlaifhausen eine öffentliche Sitzung der Verbandsversamm-
lung des Zweckverbandes der „Ehrenbürggruppe“ statt.

T a g e s o r d n u n g :
Punkt 1 Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Sitzung 

vom 04.03.2020 (15ö) und vom 26.05.2020 (1ö)
Punkt 2 Haushalt 2020

a) Beschlussfassung über die Haushaltssatzung
b) Genehmigung des Finanzplanes
c) Genehmigung des Investitionsprogramms

Punkt 3 Erweiterung des Ingenieurvertrags „Erschließung 
Gewerbegebiet „Dorfäcker“ in Schlaifhausen - 
Wasserversorgung“ vom 28.06.2019/25.07.2019 
um die Bauüberwachung

Punkt 4 Abschluss eines Ingenieurvertrages für die 
Sanierung der Wasserleitung in der Hauptstraße 
in Wiesenthau Bauabschnitt 1

Punkt 5 Wünsche und Anfragen
Zweckverbandes Ehrenbürggruppe
gez.
Drummer, 1. Vorsitzender

Aufforderung zur Entrichtung der 
Grundsteuern und Gewerbesteuern
für das Jahr 2020 - 3. Rate
Am 15.08. werden zur Zahlung fällig
a) Grundsteuern (3. Rate), die den Pflichtigen durch 

Bescheide bekannten Beträge;
b) Gewerbesteuer-Vorauszahlungen (3. Rate), die den 

Pflichtigen durch Bescheide bekannten Beträge. Es wird 
gebeten, die fälligen Beträge auf die Konten der jeweils für 
Sie zuständigen Gemeinde zu überweisen. Hat ein Zah-
lungspflichtiger Grundsteuern für verschiedene Gemeinden 
zu bezahlen, so wird gebeten, die Beträge getrennt der 
jeweils zuständigen Gemeinde zuzuleiten.

Zahlungen für die Gemeinde Kunreuth werden auf folgende 
Konten erbeten:
Sparkasse Forchheim,
IBAN DE73763510400000140269 BIC BYLADEM1FOR
Volksbank Forchheim
IBAN DE12763910000005200016 BIC GENODEF1FOH

Zahlung für die Gemeinde Pinzberg werden auf folgende Konten 
erbeten:
Sparkasse Forchheim,
IBAN DE81763510400000008011 BIC BYLADEM1FOR
Volksbank Forchheim
IBAN DE95763910000007262973 BIC GENODEF1FOH
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4. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Entschädigung 
für ehrenamtliche Tätigkeiten  
in der Verwaltungsgemeinschaft
Die Verwaltungsgemeinschaft Gosberg erlässt aufgrund von 
Art. 10 Abs. 2 der Verwaltungsgemeinschaftsordnung (VGemO) 
in Verbindung mit Art. 26 und 30 des Gesetzes über die Kom-
munale Zusammenarbeit (KommZG) und den Art. 20 a, 23 und 
32 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern folgende 4. 
Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung für 
ehrenamtliche Tätigkeiten in der Verwaltungsgemeinschaft vom 
15.11.1990:

Art. I

1. § 1 wird wie folgt geändert:
1.1 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Ehrenamtliche Mitglieder der Gemeinschaftsver-
sammlung erhalten für ihre Tätigkeit als pauschale 
Abgeltung für die Teilnahme an Sitzungen der Gemein-
schaftsversammlung ein Sitzungsgeld für jede Sitzung 
in Höhe von 30,-- €.“

1.2 Abs. 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Selbständig Tätige erhalten für die durch die Teil-
nahme an den Sitzungen bedingte Zeitversäumnis eine 
Pauschalentschädigung von 15,-- € für jede Stunde Sit-
zungsdauer.

1.3 Abs. 6 wird wie folgt gefasst:
„(6) Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung, die 
keinen Ersatzanspruch nach den Abs. 4 und 5 haben, 
denen aber im beruflichen und häuslichen Bereich 
durch die Teilnahme an Sitzungen ein Nachteil entsteht, 
der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter 
Arbeitszeit oder das Heranziehen einer Hilfskraft ausge-
glichen werden kann, erhalten eine Pauschalentschädi-
gung von 15,-- € für jede Stunde Sitzungsdauer.“

2. § 2 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Der Vorsitzende der Gemeinschaftsversammlung 
erhält für seine Tätigkeit als Vorsitzender und Leiter der 
Verwaltung eine monatliche Entschädigung in Höhe von 
500.-- €.

3. § 3 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Der 1. Stellvertreter des Gemeinschaftsvorsitzenden 
(Art. 6 Abs. 3 VGemO) erhält neben seiner Entschädi-
gung als Mitglied der Gemeinschaftsversammlung 
eine pauschale weitere Entschädigung von monatlich  
150.-- €.

Der 2. Stellvertreter des Gemeinschaftsvorsitzenden (Art. 6 
Abs. 3 VGemO) erhält neben seiner Entschädigung als Mitglied 
der Gemeinschaftsversammlung eine pauschale weitere Ent-
schädigung von monatlich 100,-- €.
Für die Vertretung des Gemeinschaftsvorsitzenden erhalten 
die Stellvertreter eine zusätzliche Entschädigung von 20.- € pro 
Tag ab dem 15. Tag der ununterbrochenen Vertretung.“

Art. II
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1.05.2020 in Kraft.
Pinzberg, 28.05.2020  - Siegel -

Drummer, Gemeinschaftsvorsitzender

Zahlung für die Gemeinde Wiesenthau werden auf folgende 
Konten erbeten:
Sparkasse Forchheim,
IBAN DE08763510400000130575 BIC BYLADEM1FOR
Volksbank Forchheim
IBAN DE34763910000007263392 BIC GENODEF1FOH

Auf dem Überweisungsabschnitt oder Einzahlungsschein ist 
unbedingt die PK-Nr. (Personenkonto-nr.), die den Steuerbe-
scheiden (rechts oben) zu entnehmen ist, anzugeben, da sonst 
keine Gewähr für eine ordnungsgemäße Verbuchung besteht.
Für diejenigen Pflichtigen, die am Abbuchungsverfahren der 
Verwaltungsgemeinschaft Gosberg teilnehmen, werden die fäl-
ligen Zahlungen von deren Konten abgebucht. Zur Vermeidung 
von Doppelzahlungen bitten wir diese Pflichtigen, keine Über-
weisungen vorzunehmen.
Die Abbuchung erfolgt im Rahmen des neuen SEPA-Last-
schriftverfahrens mit der im Wandlungsschreiben mitgeteilten 
Gläubiger-Identifikationsnummer und Mandatsreferenz. Die 
Fälligkeiten der bisherigen Grundsteuerbescheide bleiben 
bestehen. Neue Bescheide mit Gläubiger-Identifikationsnum-
mer und Mandatsreferenz werden in den nächsten Tagen an 
die Grundstückseigentümer versandt.
Verwaltungsgemeinschaft Gosberg

Die Kasse

2. Satzung zur Änderung der 
Entschädigungssatzung für den 
Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Ehrenbürggruppe
Der Zweckverband zur Wasserversorgung der „Ehrenbürg-
gruppe“ erlässt aufgrund Art. 30 Abs. 2 des Gesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 20.06.1994 (GVBl S. 555, ber. 
1995 S. 98,BayRS 2020-6-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 24.07.1998 (GVBI S. 424), sowie Art. 20a und Art. 23 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl S. 
796, BayRS 2020-1-1-I) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24.04.2001 (GVBI S. 140) und § 11 der Verbandssatzung 
gemäß Beschluss der Verbandsversammlung vom 26.05.2020 
die folgende Satzung zur Änderung der Entschädigungssat-
zung für den Zweckverband vom 29.07.2008:

Art. I

1. In § 3 Abs. 1 Satz 2 wird der Betrag „25,-- Euro“ durch den 
Betrag „30,-- Euro“ ersetzt.

2. § 4 wird wie folgt geändert:
a) In § 4 Abs. 1 wird der Betrag „120,-- Euro“ durch den 

Betrag „200,-- Euro“ ersetzt.
b) In § 4 Abs. 2 wird der Betrag „30,-- Euro“ durch den 

Betrag „100,-- Euro“ ersetzt.
Art. II

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Pinzberg, 26.05.2020
Zweckverband zur Wasserversorgung der „Ehrenbürggruppe“

Verbandsvorsitzender (Siegel)

(Unterschrift Verbandsvorsitzender)
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Sonstige Mitteilungen

Abfallinfo August 2020
Entsorgung von Asbestzementplatten (“Eternit“)
In den letzten Wochen mussten die Polizei und das Landrat-
samt Forchheim vermehrt Hinweisen nach alten asbestfaserhal-
tigen Wellzementplatten nachgehen.
Wir weisen darauf hin, dass die Nutzung und Lagerung solcher 
Platten verboten ist!
Bestehende und intakte Dacheindeckungen, die bis 1993 ver-
baut wurden, haben jedoch Bestandsschutz. Sind die Platten 
einmal ausgebaut, handelt es sich aber immer um gefährlichen 
Abfall, der ordnungsgemäß entsorgt werden muss. Sowohl die 
Lagerung, als auch Weiterverwendung der als krebserregend 
eingestuften asbesthaltigen Platten, beispielsweise zum Abde-
cken von Holzstößen, ist verboten.
Verstöße werden von der Polizei als Straftaten nach § 326 StGB 
verfolgt. Es drohen entsprechende Strafen oder bei geringfügi-
gen Verstößen zumindest empfindliche Geldbußen.
Die Entsorgung der Platten muss über zertifizierte Entsorgungs-
betriebe erfolgen oder können selbst an das Entsorgungszen-
trum Deponie Gosberg angeliefert werden. Die Platten sind 
hierbei in gewebeverstärkte Säcke (Big Bags) mit Warnauf-
druck „Asbest“ dicht zu verpacken. Big Bags können am Ent-
sorgungszentrum Deponie Gosberg erworben werden. Die 
Annahme von Asbestzementabfällen ist Montag bis Freitag von 
8:00 bis 16:15 Uhr möglich. Die Gebühr beträgt 132 €/t und 
wird anteilig berechnet.
Weitere Infos finden Sie unter www.lra-fo.de/entsorgungszentrum

Gefahr für Jägerinnen und Jäger
Im Landkreis Forchheim, und insbesondere in den Revieren 
rund um den Hetzleser Berg mehren sich in letzter Zeit die 
mutwilligen Zerstörungen von Reviereinrichtungen. Vor allem 
Hochsitze und Ansitzkanzeln werden verstärkt beschädigt, zer-
stört und umgeschmissen.
Hierbei wird nicht nur eine Sachbeschädigung begangen, son-
dern man nimmt auch die Verletzung von Leib und Leben der 
Jägerin bzw. des Jägers mutwillig in Kauf die zu Hause auch 
Familien haben.
Leider sind uns die Beweggründe der Verursacher dieser Taten 
nicht bekannt, aber wir bieten gerne an mit uns eine offene Dis-
kussion darüber zu führen.
Die Jägerinnen und Jäger erfüllen einen gesetzlichen Auftrag 
zur Abschussplanerfüllung insbesondere beim Rehwild. Aber 
auch die Reduzierung der Wildschweinbestände ist dringend 
erforderlich, aufgrund der sich immer weiter nähernden (aus 
östlichen EU-Ländern) Afrikanischen Schweinepest. Des Wei-
teren engagieren sich die Jägerinnen und Jäger in Sachen 
Naturschutz, z. Bsp. durch die Anlage von Hecken, Streuobst-
wiesen oder durch die Anlage von Blühflächen. Das erfolgt mit 
hohem zeitlichen, aber auch finanziellen Aufwand - im Vorder-
grund steht da immer die Hege (=Betreuung und Fürsorge) 
unseres einheimischen Wildes. Allein in den Revieren rund um 
den Hetzleser Berg wurden in den letzten Wochen mehr als 
100 (!!!!!) Rehkitze vor dem sicheren Tod durch Mähmaschinen 
gerettet. Dies wurde durch den Einsatz moderner Technik mit-
tels Drohnen bewerkstelligt. Dies ist nur möglich aufgrund per-
sönlichen Engagements von Jägerinnen und Jägern.
Eine Zusammenarbeit aller Naturnutzer ist dringend erforder-
lich, welche wir auch denen anbieten, die unsere Reviereinrich-
tungen zerstören.

Alle mutwilligen Zerstörungen sind bei der Kriminalpolizei in 
Bamberg zur Anzeige gebracht – die Ermittlungen laufen.
Des Weiteren werden in den einzelnen Revieren Maßnahmen 
eingeleitet, um die Reviereinrichtungen besser zu überwachen.
Unsere Bitte an die Bevölkerung lautet: Bitte melden Sie ver-
dächtige Beobachtungen bei Ihren Rundgängen in der Natur, 
entweder direkt bei der Polizei, oder bei Ihrem Jagdpächter. 
Für sachdienliche Hinweise die zur Überführung der Täter füh-
ren wird eine Belohnung von bis zu 1.500.-€ ausgesetzt.
Bitte helfen Sie uns – Sie helfen damit auch unserer Natur
Die Jägerinnen und Jäger von den Revieren um den Hetzleser 
Berg.

Zerstörte Ansitzkanzel zwischen Kleinsendelbach und Großenbuch

Fundsachen

Am 11.07.2020 wurde ein Schlüssel mit einem Engelanhänger 
in Pinzberg aufgefunden.
Die Fundsache wird in der Verwaltungsgemeinschaft Gosberg 
verwahrt und kann zu den üblichen Geschäftszeiten abgeholt 
werden.

Kirchliche Nachrichten

Pfarreien  
St. Nikolaus Pinzberg 

und St. Matthäus Wiesenthau
Katholisches Pfarramt, Hauptstraße 4, 91361 Pinzberg
Tel: 09191 13710
st-nikolaus.pinzberg@erzbistum-bamberg.de
www.pfarreien-pinzberg-wiesenthau.de

Erreichbarkeit des Pfarrbüros:
MO, MI 9:00 bis 12:00 Uhr
DO 17:00 bis 19:00 Uhr

Folgende Regeln bitten wir zum Wohle aller Gottesdienst-
besucher einzuhalten:
• Grundsätzlich darf nur am Gottesdienst teilnehmen, wer 

keine Krankheitssymptome aufweist und keinen Kontakt mit 
infizierten Personen hatte.

• Die Teilnahme am Gottesdienst ist am Wochenende in allen 
Ortschaften und an den Werktagen in Gosberg und Doben-
reuth nur nach telefonischer Anmeldung im Pfarrbüro möglich.
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Ebenso will dieses Kreuz zum Gebet für die Pflegekräfte, die 
Ärzte, die Wissenschaftler und all jene, die sich um die Auf-
rechterhaltung des gesellschaftlichen Lebens während der 
Pandemie bemüht haben und noch immer bemühen, einla-
den. Die Segnung des „Corona-Kreuzes“, zu der wir herzlich 
einladen, findet am Sonntag, 26. Juli 2020, im Gottesdienst um 
10:00 Uhr statt.

Dringende Bitte um Anmeldung zu den Gottesdiensten
Wenn nicht anders in der Gottesdienstordnung angegeben, bit-
ten wir UNBEDINGT um vorherige telefonische Anmeldung zu 
den Gottesdiensten. Dies gilt besonders für die Gottesdienste 
an den Kirchweih- oder Patronatsfesten und für die Werktags-
messen in Dobenreuth und Gosberg. Sollten Sie es nicht wäh-
rend der Öffnungszeiten des Pfarrbüros schaffen, sprechen 
Sie bitte auf den Anrufbeantworter. Nur so können wir Ihnen 
einen Platz in unseren Kirchen garantieren. Eine freie Platzwahl 
besteht nicht.

Neue Termine für die Erstkommunion und die Firmung
In Pinzberg ist die Erstkommunion für Sonntag, 11. Oktober 
2020, geplant; in Wiesenthau für Sonntag, 18. Oktober 2020.
Die Firmung soll am Freitag, 13. November 2020, mit Weihbi-
schof Herwig Gössl stattfinden.
Um 10:00 Uhr werden die Firmlinge aus der Pfarrgemeinde St. 
Nikolaus in Pinzberg gefirmt; um 14:30 Uhr die Firmlinge aus 
der Pfarrgemeinde St. Matthäus in Schlaifhausen.

Sprechzeiten 
des 1. Bürgermeisters Ernst Strian
VG Gosberg
Donnerstag ............................................... 16.30 - 18.00 Uhr

Kunreuth Rathaus
Montag ....................................................  18.00 - 19.30 Uhr
Tel.: Rathaus  ..............................................  09199/69 63 82
Tel.: Wohnung  ...........................................  09199/69 80 68
E-Mail .......................................Ernst.Strian@vg-gosberg.de
Homepage: .............................  www.gemeinde-kunreuth.de

Gemeinde Kunreuth

Amtliche Bekanntmachungen

Straßensperrung Verbindungsstraße 
zwischen Weingarts und 
Mittelehrenbach
Aufgrund von Bauarbeiten ist die Verbindungsstraße zwischen 
Weingarts und Mittelehrenbach vom 20.07.2020 bis einschließ-
lich 31.07.2020 vollständig gesperrt. Die Umleitung erfolgt über 
Kunreuth. Eine Zufahrt zum Sportheim der DJK Weingarts ist 
während der Wochentage nicht möglich.
Am Wochenende ist mit erheblichen Beeinträchtigungen 
(Anfahrt und Parken) zur rechnen.
Es wird um Beachtung gebeten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Bauamt

Verwaltungsgemeinschaft Gosberg

• Beim Betreten und Verlassen des Kirchengeländes sind Sie 
in Folge der staatlichen Vorgaben zum Tragen einer Maske 
verpflichtet. Erst wenn Sie Ihren Sitzplatz eingenommen 
haben, dürfen Sie Ihre Maske abnehmen.

• Für alle Gottesdienstbesucher gelten die üblichen 
Abstandsregeln.

• Es besteht aus organisatorischen Gründen keine freie 
Platzwahl.

• Den Anweisungen der Ordner ist vor, während und nach 
den Gottesdiensten unbedingt Folge zu leisten.

• Während der Gottesdienste müssen die Türen ganz geöff-
net bleiben.

• Der Gesang ist stark reduziert.
• Die Kommunion wird Ihnen an den Platz gebracht. Wäh-

rend der Kommunionfeier besteht Maskenpflicht.
• Ein Klingelbeutel/Körbchen für die Kollekte steht am Kir-

chenausgang.
• Bitte bringen Sie Ihr eigenes Gebetbuch mit.
• Bitte vermeiden Sie nach den Gottesdiensten Grüppchen-

bildungen vor den Kirchen.
• Personen die einer der bekannten Risikogruppe angehö-

ren, sollten ihr Handeln gut bedenken.
• Die Sonntagspflicht ist weiterhin ausgesetzt.
Bei schlechtem Wetter finden im Freien geplante Gottesdienste 
in der jeweiligen Pfarrkirche statt.

Sa. 01.08. Hl. Alfons Maria v. Liguori, Ordensgr., Bi., 
Kirchenl.

Wies 14:00 Taufe v. Elias Uttenreuther
18:00 Vorabendmesse, im Pfarrgarten

+ Angeh. Kaiser, Schulstr. 3
So. 02.08. 18. SO i. Jkr.
Schl 08:00 Hl. Messe

Leb. u. + beider Pfarrgemeinden
+ Reinhold Blank, Elt. u. Bruder
+ Gunda Nagengast

Dob 09:00 Wortgottesfeier
Pinz 10:00 Hl. Messe; an d. Marienkapelle

+ Vater u. Großvater Konrad Werner
Di. 04.08. Hl. Johannes Maria Vianney, Pfarrer v. Ars
Gos 18:30 Hl. Messe

nach Meinung
Mi. 05.08. Weihetag d. Basilika Santa Maria Maggiore i. 

Rom (Maria Schnee)
Schl 19:00 Hl. Messe (ohne Anmeldung)

+ Alfons u. Herbert Häfner u. Angeh.
+ Moser/Erlwein

Fr. 07.08. Hl. Xystus II., Papst, u. Gef., Märtyrer, hl. 
Kajetan, Pr., Ordensgr.

Dob 18:30 Hl. Messe
+ Manfred Kreller u. Angeh.

Sa. 08.08. Hl. Dominikus, Pr., Ordensgr.
Pinz 13:00 Trauung v. Isabell Luna u. Michael Josef Eismann
Wies 15:00 Taufe v. Mia Jodzeck u. Felix Wagner

18:00 Vorabendmesse, im Pfarrgarten
+ Angeh., Gartenstr. 8

So. 09.08. 19. SO i. Jkr.
Gos 08:00 Hl. Messe, am Sportplatz

+ Nicole
+ Jakob u. Anna Derfuß

Pinz 10:00 Festgottesdienst zur Kirchweih
Leb. u. + beider Pfarrgemeinden
+ Helga u. Xaver Helmprobst u. Angeh.

Bei schlechtem Wetter finden im Freien geplante Gottesdienste 
in der jeweiligen Pfarrkirche statt.

„Corona-Kreuz“
In der vergangenen Woche haben die Pinzberger Gemeindear-
beiter im Garten der Marienkapelle ein Kreuz aufgerichtet. Die-
ses Kreuz soll an die vielen Opfer der Corona-Pandemie und 
an die unzähligen Menschen, über die in Folge der Pandemie 
unsagbares Leid gekommen ist, erinnern. 
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Gemeinde Pinzberg

Sprechzeiten der 
1. Bürgermeisterin Elisabeth Simmerlein
VG Gosberg
Donnerstag .............................................. 16.00 - 18.30 Uhr
und nach Vereinbarung
Tel.: .............................................................. 09191/79 50-30
E-Mail: .......................Elisabeth.Simmerlein@vg-gosberg.de
Homepage: ...............................................www.pinzberg.de

Kath. Bücherei St. Nikolaus 
in Pinzberg
Keilbrunnen 8
Öffnungszeiten
Geöffnet nur Mittwoch von ...................... 17.00 bis 19.00 Uhr
(Telefonnummer: 09191/6156506 -  
während der Büchereiöffnungszeiten
E-Mail: buecherei-pinzberg@t-online.de)
Internet: www.buecherei-pinzberg.de

Amtliche Bekanntmachungen

Änderung des Flächennutzungsplanes 
Pinzberg für den Bereich  
„Umfeld Lidl Gosberg“  
in Gosberg, Landkreis Forchheim
Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung  
der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB
Der Gemeinderat von Pinzberg hat in seiner Sitzung am 
13.07.2020 den Vorentwurf der Änderung des Flächennut-
zungsplanes für den Bereich „Umfeld Lidl Gosberg“ in Gos-
berg gebilligt und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 und der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen.
Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung 
umfasst die Flurnummern 431, 432, 433, 435, 436/2, 436/4 und 
437 der Gemarkung Gosberg.
Der Geltungsbereich ist im beiliegenden Lageplan gekenn-
zeichnet.
Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung liegt 
am östlichen Ortsrand von Gosberg an der Reuther Straße und 
umfasst eine Fläche von ca. 0,9 ha.
Es ist beabsichtigt, diese Fläche innerhalb des Geltungsberei-
ches als Sonderbaufläche darzustellen.
Der Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung in der Fas-
sung vom 13.07.2020, und die Begründung, liegen in den 
Amtsräumen der Verwaltungsgemeinschaft Gosberg, Reuther 
Straße 1, 91361 Pinzberg (Ortsteil Gosberg), Zimmer Nr. 5

vom 17.08.2020 bis einschließlich 19.09.2020
während der allgemeinen Dienststunden öffentlich aus.
Stellungnahmen können während dieser Frist schriftlich oder wäh-
rend der Dienststunden zur Niederschrift abgegeben werden.
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 
S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen sind auch im Internet 
unter www.vg-gosberg.de veröffentlicht.

6. Satzung zur Änderung der Satzung 
zur Regelung von Fragen des örtli-
chen Gemeindeverfassungsrechts 
vom 15.11.1990
Die Gemeinde Kunreuth erlässt auf Grund der Art. 20 a, 23, 32, 
33, 34, 35, 40, 41 95 und 103 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern folgende 6. Satzung zur Änderung der Sat-
zung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfas-
sungsrechtes vom 15.11.1990:

Art. I
1. § 2 Abs. 1 wird um die Buchstaben c) und d) ergänzt:

c) der Grundstücks-, Bau- und Umweltausschuss kann 
im Bedarfsfall als Ferienausschuss im Sinne von Art. 
32 Abs. 4 GO eingesetzt werden,

d) den Finanz- und Haushaltsausschuss,
bestehend aus dem Vorsitzenden und 5 ehrenamtli-
chen Gemeinderatsmitgliedern.

2. § 3 wird wie folgt geändert:
a) In § 3 Abs. 2 wird der Betrag „25,-- Euro“ durch den 

Betrag „30.-- Euro“ ersetzt.
b) Abs. 3 wird wie folgt geändert:
aa) In § 3 Abs. 3 Satz 2 wird der Betrag „12,50 Euro“ 

durch den Betrag „15,00 Euro“ ersetzt.
bb) In § 3 Abs. 3 Satz 3 wird der Betrag „12,50 Euro“ 

durch den Betrag „15,00 Euro“ ersetzt.

Art. II
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1.05.2020 in Kraft.
Pinzberg, den 08.05.2020 - Siegel -
Strian, 1. Bürgermeister

Vereine und Verbände

Evang.-Luth. Pfarramt Kunreuth
Gottesdienste Kirchengemeinde Kunreuth August 2020:
02. August 2020 9.30 Uhr Gottesdienst
09. August 2020 9.30 Uhr Gottesdienst
16. August 2020 9.30 Uhr Gottesdienst
23. August 2020 9.30 Uhr Gottesdienst
30. August 2020 9.30 Uhr Gottesdienst
Bei trockenem Wetter auf der Gemeindewiese hinter der Kirche, 
bei Regen im Rathaussaal.
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Der Vorentwurf des Bebauungsplanes „Umfeld Lidl Gos-
berg“ mit integriertem Grünordnungsplan, in der Fassung vom 
13.07.2020, und die Begründung, liegen in den Amtsräumen 
der Verwaltungsgemeinschaft Gosberg, Reuther Straße 1, 
91361 Pinzberg (Ortsteil Gosberg), Zimmer Nr. 5

vom 17.08.2020 bis einschließlich 19.09.2020
während der allgemeinen Dienststunden öffentlich aus.
Stellungnahmen können während dieser Frist schriftlich oder 
während der Dienststunden zur Niederschrift abgegeben wer-
den.
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 
S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen sind auch im Internet 
unter www.vg-gosberg.de veröffentlicht.
Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 
BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informations-
pflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich aus-
liegt.
Pinzberg, den 24.07.2020

Elisabeth Simmerlein, Erste Bürgermeisterin

6. Satzung zur Änderung der Satzung 
zur Regelung von Fragen des 
örtlichen Gemeinde- 
verfassungsrechtes vom 7.12.1990
Die Gemeinde Pinzberg erlässt auf Grund der Art. 20 a, 23, 32, 
33, 34, 35, 40, 41, 88 und 103 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern folgende 6. Satzung zur Änderung der Sat-
zung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfas-
sungsrechtes vom 07.12.1990:

Art. I

1. § 2 Abs. 1 wird um Buchstabe e) ergänzt:
e) der Grundstücks- und Bauausschuss kann im 

Bedarfsfall als Ferienausschuss im Sinne von Art. 32 
Abs. 4 GO eingesetzt werden.

Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 
BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informations-
pflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich aus-
liegt.
Pinzberg, den 24.07.2020

Elisabeth Simmerlein, Erste Bürgermeisterin

Bebauungsplan „Umfeld Lidl Gosberg“ 
mit integriertem Grünordnungsplan  
in Gosberg, Landkreis Forchheim
Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung  
der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB
Der Gemeinderat von Pinzberg hat in seiner Sitzung am 
13.07.2020 den Vorentwurf des Bebauungsplanes „Umfeld Lidl 
Gosberg“ mit integriertem Grünordnungsplan in Gosberg gebil-
ligt und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 
3 Abs. 1 und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen.
Die Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallel-
verfahren nach § 8 Abs.3 BauGB.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flur-
nummern 431, 432, 433, 435, 436/2, 436/4 und 437 der Gemar-
kung Gosberg und wird wie folgt umgrenzt:

* im Norden: durch die Bahnlinie Forchheim - Ebermannstadt
* im Westen: durch eine Streuobstwiese
* im Süden und Osten: durch die Staatsstraße St 2236 

(Reuther Straße)
Der Geltungsbereich ist im beiliegenden Lageplan gekenn-
zeichnet.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt am östlichen 
Ortsrand von Gosberg an der Reuther Straße und umfasst eine 
Fläche von ca. 0,9 ha.
Auf dieser Fläche soll ein Sonstiges Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung „Lebensmitteleinzelhandel“ ausgewiesen 
werden.
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Gemeinde Wiesenthau

Sprechzeiten des 
1. Bürgermeisters Bernd Drummer
VG Gosberg
Donnerstag  ..................................  von 17.00 bis 18.30 Uhr
Tel. Wohnung:  ..........................................  09191/9798740
Homepage:  ........................................  www.wiesenthau.de

Amtliche Bekanntmachungen

Vertretung des 1. Bürgermeisters
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
vom 02.08.2020 bis 12.08.2020 bin ich im Urlaub. Die 
Vertretung für diese Zeit übernimmt der 2. Bgm. Michael 
Schüpferling (0170 7017840).
Bernd Drummer, 1. Bürgermeister

Überhänge von Hecken, Bäumen und 
Sträuchern auf Gehwege
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass an vielen Stel-
len Sträucher und Bäume in den Gehweg bzw. die Straße 
wachsen.
Nachbargrundstücke werden dadurch beeinträchtigt, Fußgän-
ger müssen deshalb den sicheren Gehweg verlassen und auf 
der Fahrbahn laufen.
Dies birgt große Gefahren, hauptsächlich für unsere Kinder.
Ich bitte Sie eindringlich, die Überhänge zu entfernen, um nach-
barliche Streitigkeiten sowie Gefahrenstellen zu vermeiden.
Bernd Drummer, Erster Bürgermeister

Parksituation
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
immer wieder erreichen uns Beschwerden von Anwohnern über 
die Parksituation auf unseren Ortsstraßen und damit einherge-
hende Behinderungen.
Bitte beachten Sie, dass das Halten und Parken nicht nur dort 
verboten ist, wo ein Halt- bzw. Parkverbotsschild steht. Die 
Straßenverkehrsordnung schreibt Halte- und Parkverbote vor, 
die gelten, ohne dass dort Schilder aufgestellt sind.

So ist das Halten unzulässig
- an engen und unübersichtlichen Straßenstellen
- im Bereich von scharfen Kurven
- vor und in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten
- auf Geh- und Radwegen
Das Parken ist unter anderem unzulässig
- je fünf Meter vor und hinter Kreuzungen und Einmündungen
- vor Grundstücksein- und Ausfahrten
- bis zu 15 m vor und hinter Omnibushaltestellenschildern
Bitte parken Sie Ihre Fahrzeuge nach Möglichkeit auf Ihren 
Grundstücken und halten Sie stets eine ausreichende Fahr-
bahnbreite für Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge frei.
Gegenseitige Rücksichtnahme reduziert den Ärger für alle.
Bitte beachten Sie die StVO!
Bernd Drummer, Erster Bürgermeister

2. § 3 wird wie folgt geändert:
a) In § 3 Abs. 2 wird der Betrag „25,-- Euro“ durch den 

Betrag „30.-- Euro“ ersetzt.
b) Abs. 3 wird wie folgt geändert:
aa) In § 3 Abs. 3 Satz 2 wird der Betrag „12,50 Euro“ 

durch den Betrag „15,00 Euro“ ersetzt.
bb) In § 3 Abs. 3 Satz 3 wird der Betrag „12,50 Euro“ 

durch den Betrag „15,00 Euro“ ersetzt.
Art II

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.05.2020 in Kraft.
Pinzberg,12.05.2020 - Siegel -
Simmerlein, 1. Bürgermeisterin

Vereine und Verbände

SV Wilhelm Tell Gosberg –  
SG Andreas Hofer Gosberg
Liebe Schützenfreunde,
liebe Mitbürger
unser diesjähriges Freundschaftsschießen der Gosberger Orts-
vereine und das damit verbundene Grillfest können, bedingt 
durch Corona, leider nicht stattfinden.
Wir haben uns gemeinsam dazu entschieden, dass der SV Wil-
helm Tell Gosberg das Schießen und das Grillfest im nächsten 
Jahr ausrichten wird.
Wir wünschen euch eine gute Zeit und bleibt gesund!
Die Vorstandschaften

von SV Wilhelm Tell und

SG Andreas Hofer Gosberg

TSV Gosberg e.V. – 
Jahreshauptversammlung 
2020
Am Freitag, den 07.08.2020 um 19 Uhr findet 
die ordentliche Jahreshauptversammlung 2020 

des TSV Gosberg im Sportheim statt.

Tagesordnung
1. Begrüßung und Bericht des 1. Vorstandes
2. Bericht des Schriftführers
3. Kassenbericht des Kassiers
4. Bericht über die Kassenprüfung
5. Bericht des Spielleiters
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Neuwahlen
8. Wünsche und Anträge

Herzliche Einladung mit der Bitte um zahlreiches Erscheinen 
ergeht an alle Vereinsmitglieder.
Auf die Einhaltung der Hygieneregeln im Zusammenhang mit 
der Corona-Pandemie wird hingewiesen.
Vorstandschaft TSV Gosberg

Soldaten- und 
Veteranenkameradschaft Gosberg e.V.
Auf Grund der aktuellen Lage „Corona-Pandemie“, findet die 
diesjährige Friedenswallfahrt der Soldatenkameradschaft am 
02.08.2020 in Pinzberg nicht statt.
Die gesamte Vorstandschaft bittet um Verständnis.
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Sonstige Mitteilungen

Bürgerbefragung Mobilfunk

Ausgegebene Fragebögen: 1.334
Zurückgegebene Fragebögen: 902; 67,6 %
Ich bedanke mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für die 
zahlreiche Teilnahme an unserer Bürgerbefragung.
Bernd Drummer

1. Bürgermeister

7. Satzung zur Änderung der Satzung 
zur Regelung von Fragen des 
örtlichen Gemeindeverfassungsrechts 
vom 7.12.1990
Die Gemeinde Wiesenthau erlässt auf Grund der Art. 20 a, 23, 
32, 33, 34, 35, 40, 41, 88 und 103 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern folgende 7. Satzung zur Änderung der 
Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindever-
fassungsrechtes vom 7.12.1990:

Art. I

1. § 2 Abs. 1 wird um Buchstabe d) ergänzt:
d) der Grundstücks- und Bauausschuss kann im 

Bedarfsfall als Ferienausschuss im Sinne von Art. 32 
Abs. 4 GO eingesetzt werden.

2. § 3 wird wie folgt geändert:
a) In § 3 Abs. 2 wird der Betrag „25,-- Euro“ durch den 

Betrag „30.-- Euro“ ersetzt.
b) Abs. 3 wird wie folgt geändert:
aa) In § 3 Abs. 3 Satz 2 wird der Betrag „12,50 Euro“ 

durch den Betrag „15,00 Euro“ ersetzt.
bb) In § 3 Abs. 3 Satz 3 wird der Betrag „12,50 Euro“ 

durch den Betrag „15,00 Euro“ ersetzt.

Art. II
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. Mai 2020 in Kraft.
Pinzberg, den 13.05.2020
Drummer, 1. Bürgermeister   -Siegel-

Vereine und Verbände

DJK-FC Schlaifhausen 1963 e.V.
„Italienischer Abend“
Am Samstag, den 01. August 2020 im Sportheim!
Mit selbst gemachter Pizza verschiedener Geschmacksrichtun-
gen, Lasagne, italienische Salate und Antipasti hoffen wir Ihren 
Geschmack zu treffen!
Italienische Weine werden von Weinprofi Ulrich Trebst zur Ver-
kostung und zum Verzehr angeboten
Tischreservierung und Vorbestellung ist unbedingt erforder-
lich unter Tel.Nr. 09199/8826 (bei Karin Schütz) bis spätestens 
29.07.2020
Pizza und Lasagne können ab 17.00 Uhr auch abgeholt werden!
Einen kulinarischen Abend wünscht,
die DJK-FC Schlaifhausen

Voranzeige:
Am Samstag, den 21. August (Kirchweihfreitag in Schlaifhau-
sen) gibt es wieder ab 17.00 Uhr frisch gegrillte Makrelen am 
Sportheim!

Bürgerverein Wiesenthau
Haxn aus dem Backofen 2020 am 08.08.2020  
und Bürgervereinsausflug im Oktober entfallen!
Sehr geehrte Mitglieder und Gönner vom Bürgerverein Wie-
senthau. Auf Grund der immer noch anhaltenden Pandemie mit 
Covid 19 entfällt leider unser jährliches Haxnessen.
Ebenso entfällt unsere geplante Bürgervereinsfahrt im Oktober. 
Wir versuchen, diese Fahrt im nächsten Jahr nachzuholen.
Die Vorstandschaft

Impressum

Mitteilungsblatt
für die Verwaltungsgemeinschaft Gosberg
und die Mitgliedsgemeinden  
Kunreuth, Pinzberg und Wiesenthau
Das Mitteilungsblatt für die Verwaltungsgemeinschaft 
Gosberg erscheint
vierzehntäglich jeweils freitags in den geraden Wochen und wird an alle 
erreichbaren Haushalte des Verbreitungsgebietes verteilt.
–  Herausgeber, Druck und Verlag:
 LINUS WITTICH Medien KG, 
 Peter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim, Telefon 09191/7232-0
– Verantwortlich für den amtlichen Teil:
 Der Gemeinschaftsvorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Gosberg  

Reinhard Seeber,  Reuther Straße 1, 91361 Pinzberg
 für den sonstigen redaktionellen Inhalt und den Anzeigenteil:
 Christian Zenk in LINUS WITTICH Medien KG.
– Im Bedarfsfall Einzelexemplare durch den Verlag zum Preis von € 0,40 

zzgl. Versandkostenanteil.
Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion wieder. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die z. Z. gültige Anzeigenpreisliste. Für 
nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann 
nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende 
Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.

 Kleinanzeigen  Kleinanzeigen 
Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

Griechische Landschildkröten,

2- bis 4-Jährige, nach Winterschlaf
mit CITES abzugeben. Tel. 09199/
1544 (Schlaifhausen)

Mit einer Kleinanzeige  

 zu Ihrem Glück.

anzeigen.wittich.de

wittich.de/geburtstag

Geburtstags-Anzeigen online aufgeben
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Reinigungskraft (m/w/d)

Für unsere Büro-, Aufenthalts- und Ausstellungsräume  
suchen wir ab sofort eine zuverlässige Reinigungskraft (m/w/d).

 Arbeitszeit
• täglich 2-3 Stunden (Mo-Fr) ab 16.00 Uhr oder später
 
Was sollten Sie mitbringen?
• sorgfältige und schnelle Arbeitsweise
• Selbstständigkeit und große Einsatzbereitschaft
• Teamgeist

Interessiert?
Dann senden Sie bitte Ihre Kurzbewerbung 
(Infos zu Ihrer Person oder Lebenslauf) an: 

LINUS WITTICH Medien KG
Herrn Christian Zenk
Peter-Henlein-Straße 1
91301 Forchheim

Gerne auch per E-Mail an: c.zenk@wittich-forchheim.de

Jetztbewerben
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Anzeige online buchen: 
anzeigen.wittich.de

 Stellenmarkt 
© Kurhan - Fotolia

Claudia Schöfer

Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Wie kann ich Ihnen helfen?

Mobil: 0177 9159847
Tel: 09192 9943120 • Fax. 09192 9943121

c.schoefer@wittich-forchheim.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich bin für Sie da...

www.gc-fs.deim Golfclub Fränkische Schweiz in Kanndorf

HERZLICH WILLKOMMEN

Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!

onlineonlineonlineonlineonline
günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig

druckenJetzt 

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig
Wahnsinn!Diese Preise sind der 
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Tel. 0831 / 57502-18 www.kunstakademie-allgaeu.de

Die Lage hat sich Gott sei Dank entspannt und wir 
können seit Ende Mai unsere Kurse wieder in unseren 
Kursräumen umgeben von der Allgäuer Natur durch-
führen. Wir freuen uns, dass wir Sie wieder begrüßen 
dürfen und Sie gerne wieder „live“ zu uns kommen. 
Vielen Dank! 
Bei einigen unserer Kurse im Sommermonat August 
sind noch Plätze frei: 
Wenn Sie also modellieren, mit Papier, Holz oder in 
Stein arbeiten wollen oder sich für Malerei, Kalligrafie 
oder Zeichnen interessieren, schauen Sie auf unsere 
Webseite. Die Räumlichkeiten der Kunstakademie 
Allgäu erlauben die Durchführung der Kurse unter  
Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln. 

Der „Altweibersommer“ im September und der Herbst 
bieten im Allgäu oft sonnenreiche Tage, an denen Sie 
sich nach ihrer künstlerischen Tätigkeit genüsslich ent-
spannen können. 
Informieren Sie sich auf unserer Webseite oder rufen 
Sie uns an! 
Wir freuen uns auf Sie.

SOMMER- UND 
HERBSTPROGRAMM 
2020
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RENATES LÄDCHEN

91356 Kirchehrenbach, Hauptstr. 70, Tel. 09191/796896, Fax 977505

Geschenke und Schreibwaren

das passende Geschenk
zur Firmung bei uns!

Geänderte Öffnungszeiten in den Pfingstferien
vom 14.06. bis einschl. 25.06.

von 14.00 - 18.00 Uhr, samstags von 9.00 - 13.00 Uhr geöffnet

Ab 27.06. sind wir wie gewohnt durchgehend für Sie da!

Jetzt!Hallo Schulanfänger!
Einfach Liste abgeben - den Rest machen wir für euch!
Beim Abholen eurer Schulsachen bekommt eure Mutti

10% Preisnachlass und ihr ein nettes Geschenk.
Süß - es geht auch anders. Super Artikel für die Füllung 
der Schultüten!

RENATES LÄDCHEN

91356 Kirchehrenbach, Hauptstr. 70, Tel. 09191/796896, Fax 977505

Geschenke und Schreibwaren

das passende Geschenk
zur Firmung bei uns!

Geänderte Öffnungszeiten in den Pfingstferien
vom 14.06. bis einschl. 25.06.

von 14.00 - 18.00 Uhr, samstags von 9.00 - 13.00 Uhr geöffnet

Ab 27.06. sind wir wie gewohnt durchgehend für Sie da!

Jetzt!

RENATES LÄDCHEN

91356 Kirchehrenbach, Hauptstr. 70, Tel. 09191/796896, Fax 977505

Geschenke und Schreibwaren

das passende Geschenk
zur Firmung bei uns!

Geänderte Öffnungszeiten in den Pfingstferien
vom 14.06. bis einschl. 25.06.

von 14.00 - 18.00 Uhr, samstags von 9.00 - 13.00 Uhr geöffnet

Ab 27.06. sind wir wie gewohnt durchgehend für Sie da!

Jetzt!

91356 Kirchehrenbach, Hauptstr. 70, Tel. 09191/796896, renates-laedchen@t-online.de
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 14.00–18.00 Uhr | Samstag 9.00–13.00 Uhr

Thomas Schuster
Flaschner- & Dachdeckerei 

Meisterbetrieb

G
m
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• Flaschnerei • Dachdeckerei • Isolierungen
       • Blitzschutz • Installation • Holzbau
               • Dachflächenfenster • Gerüst
             • Blechbedachungen Ihr
Dachdecker-
und
Flaschnermeister

Reuther Straße 24
91301 Forchheim
Tel 09191/94965

Fränkische-Schweiz-Str. 20

91094 Langensendelbach
Tel. 0 91 33 / 29 94 
www.auto-grau.com

• KFZ-Reparaturen
• Bremsenservice
• Fahrzeugdiagnose
• Reifenservice
• Achsvermessung

• HU+AU im Haus
• Klima-Service
• Unfallinstandsetzung
• Lackierung
• Ersatzwagen
• E-Mobility Service

• Neuwagen
• EU- Neuwagen
• Jahreswagen
• Gebrauchtwagen
• Service lt. Hersteller

incl. Mobilitätsgarantie

Die Mehrmarkenwerkstatt

Wir holen Ihr Altauto
Abmeldung gegen Gebühr. Seriös, mit Verwertungs-Nachweis.

Lorenz Recycling, Tel.: 09134/907334

C O N T A I N E R D I E N S T
Telefon 09134/909275

Mobile Jobsuche einfach & schnell
Die LINUS WITTICH Jobbörse
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wittich.de/
jobboerse

  Mobil verfügbar
  Erhöhte Reichweite
  Vereinfachter Bewerbungsprozess
  Bessere Organisationsmöglichkeiten

 dank digitalisierter Bewerbungsunterlagen

Seien Sie dabei und erreichen Sie potentielle Arbeit- 
nehmer jetzt noch besser mit unserem Karriereportal.

powered by

www.wittich.de/jobboerse

LINUS WITTICH.
Unser Service auf einen Blick.
Haben Sie Fragen unabhängig von einer Anzeigenschaltung? 
Dann sind unsere weiteren Servicebereiche gerne für Sie da!*

Tel.-Nr. 09191 7232- 
Angelegenheit  Durchwahl

Abonnements  -35 / -17
vertrieb@wittich-forchheim.de

Aufträge/Rechnungen  -13 / -20
anzeigen@wittich-forchheim.de

Mahnungen  -13 / -20
fakturierung@wittich-forchheim.de

Privatanzeigen  -25 / -31 
service@wittich-forchheim.de

Redaktion  -25 / -31 
redaktion@wittich-forchheim.de

Reklamation bzgl. Verteilung

- Blätter A – M  -40 

- Blätter N – Z  -27
reklamation@wittich-forchheim.de

Allgemeine Servicefragen  -0
service@wittich-forchheim.de  

Viele weitere Informationen finden Sie 
auch online unter: www.wittich.de

* Telefonische Geschäftszeiten:  
Mo. - Do. 7.30 – 16.30 Uhr, Fr. 7.30 – 13.30 Uhr
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IHRE LADESTATION FÜR ZUHAUSE

Kontakt: Haidfeldstraße 8 & Hauptstraße 54 | 91301 Forchheim 
d.samel@stadtwerke-forchheim.de | 09191 613 274 | www.e-mobility-forchheim.de

Wir bieten Ihnen das Rundum-sorglos-Paket:
... 1. Individuelle Beratung

2. Auswahl der 
 optimalen Ladelösung

3. Technische Prüfung & Installation

4. Laden mit 100 % TÜV-zertifiziertem 
    Ökostrom FO | NATUR mobil

NATUR
mobil

100%
aus dt. Laufwasserkraftwerken & Forchheimer PV-Anlagen

SAUBER

100%
gemeinsame Abrechnung mit Ihrem Haushaltsstrom

EINFACH

Ökologisch und regional 

eMH1 - Unser ADAC-  
Testsieger mit Gütesiegel  

Bestnote 1,0

Jetzt Termin vereinbaren!

•  Neuwagen
•  Gebrauchtwagen
•  EU-Fahrzeuge
•  Inspektion
•  Express-Service
•  Reifenservice

•  Unfallreparaturen
•  Leihwagenservice
•  Stoßdämpferprüfstand
•  Achsenvermessung
•  Autoglasreparatur
•  Waschanlage

AUTOHAUS BAUMANN
Industriestraße 5   91083 Baiersdorf
Telefon 09133 - 4755-0   Fax 09133-475525

www.vw-baumann.de

Jetzt neu bei uns:
Karosseriearbeiten und Lackiererei für alle Fabrikate

AUTOHAUS HARTNER
Äußere Nürnberger Str. 41 91301 Forchheim
Tel. 09191-72820 Fax 09191-728229

www.autohaus-hartner.de
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PFISTER ERDBAU GmbH
Für Sie unterwegs seit 1954

 Erdbau  Abbruch  Container
 Schotter  Sand / Kies  Mutterboden

PFISTER

www.pfister-erdbau.de

 pfister-erdbau@t-online.de 

Tel.: 09133 / 77910

Fax: 09133 / 5809

Schubertstr. 9

91090 Effeltrich

Für Sie unterwegs seit 1954

PFISTER ERDBAU GmbH
Für Sie unterwegs seit 1954

 Erdbau  Abbruch  Container
 Schotter  Sand / Kies  Mutterboden

PFISTER

www.pfister-erdbau.de

 pfister-erdbau@t-online.de 

Tel.: 09133 / 77910

Fax: 09133 / 5809

Schubertstr. 9

91090 Effeltrich

Für Sie unterwegs seit 1954

AUFGEPASST: Bequeme Containerbefüllung 
dank spezieller Flachcontainer

PFISTER ERDBAU GmbH
Für Sie unterwegs seit 1954

 Erdbau  Abbruch  Container
 Schotter  Sand / Kies  Mutterboden

PFISTER
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Schubertstr. 9

91090 Effeltrich

Für Sie unterwegs seit 1954

Uwe Nützel PUTz
UND STUCK

91365 Weilersbach · Am Letten 2 · Telefon 09191/6155582

• Innen- und Außenputz
• Vollwärmeschutz
• Renovierungsarbeiten

DAChDECkErEi
Lindenstraße 1, 91356 Kirchehrenbach
Tel. 0 91 91 / 9 45 29 oder 79 79 97
Fax 0 91 91 / 9 45 29
www.eichenmueller-dach.de

• DACHNEUEINDECKUNG
• DachumDeckung
• FassaDenbau
• Flaschnerarbeiten
• isolierungen
• gerüst
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service


